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A. Einleitung

Die im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs enthaltenen Straftatbestände 
werden von der Strafrechtswissenschaft stiefmütterlich behandelt.1 In den 
Lehrbüchern zum Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs sind die Sexual-
straftaten häufig vollständig ausgeklammert2 oder nur kursorisch dargestellt.3 
Ins Detail gehende Ausführungen zu dieser Deliktsgruppe finden sich fast 
nur in Großlehrbüchern.4 Diese Schwerpunktsetzung durch die Lehrbuchau-
toren mag noch damit zu erklären sein, dass die Delikte des 13. Abschnitts 
regelmäßig nicht zum Prüfungsstoff in den juristischen Examina gehören.5

Jedoch fristet das Sexualstrafrecht auch im sonstigen strafrechtswissen-
schaftlichen Schrifttum ein Schattendasein. Als Beleg mag die Literaturüber-
sicht zum Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176 StGB) 
im Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch herangezogen werden. Dort 
werden unter der Überschrift „Allgemeines“ lediglich 27 Publikationen auf-
geführt, wohingegen die Rubrik „Kriminologisches und rechtsmedizinisches 
Schrifttum“ 109 Veröffentlichungen enthält. Die sich hier offenbarende Ver-

1 s. auch bereits Hanack, ZStW 77 (1965), 398 (402).
2 Beispielsweise in den Lehrbüchern von Eisele, Strafrecht BT I; Haft, Strafrecht 

BT II; Hohmann / Sander, Strafrecht BT II; Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht 
BT; Krey / Hellmann / Heinrich,	 Strafrecht	 BT / 1;	 Rengier,	 Strafrecht	 BT / II;	 Wes-
sels / Hettinger,	 Strafrecht	BT / 1.

3 So in den Lehrbüchern von Gössel / Dölling, Strafrecht BT, §§ 22 ff.; Kindhäu-
ser, Strafrecht BT I, §§ 20 f.; Küpper,	Strafrecht	BT / 1,	Teil	I,	§	3	Rn.	68	ff.;	Schroth, 
Strafrecht BT, S. 136 ff.; Sonnen, Strafrecht BT, S. 67 ff.

4 Etwa in den folgenden Lehrbüchern: Arzt / Weber / Heinrich / Hilgendorf, Straf-
recht BT, § 10; Blei, Strafrecht BT, §§ 38 ff.; Heghmanns, Strafrecht BT, Rn. 673 ff.; 
Maurach / Schroeder / Maiwald,	Strafrecht	BT / 1,	§§	17	ff.;	Otto, Die einzelnen Delik-
te, § 66. Laubenthal hat ein „Handbuch Sexualstraftaten“ vorgelegt, das Lehrbuch-
charakter hat.

5 So die Begründung im Vorwort zur ersten Auflage des Lehrbuchs von Wessels 
zu den Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, abgedruckt in 
Wessels / Hettinger,	 Strafrecht	 BT / 1,	 S.	VIII.	 Heghmanns, Strafrecht BT, Rn. 674 
verweist auf die „Furcht der Prüfungsämter, ein früheres Opfer von Sexualdelin-
quenz könne, zufällig mit einer entsprechenden Prüfungsaufgabe konfrontiert, erneut 
traumatisiert, psychisch geschädigt oder prüfungsunfähig werden.“ Unabhängig da-
von, ob eine solche Sorge berechtigt ist, bleibt die Frage, warum auf diesem Wege 
gerade die Ausklammerung der Sexualdelikte begründet wird, können sich doch 
unter den Prüflingen auch Opfer anderer häufig traumatisch erlebter Straftaten (zum 
Beispiel schwere Gewaltdelinquenz bis hin zu versuchten Tötungsdelikten) befinden.
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nachlässigung eines Themas durch die Strafrechtsdogmatik bei gleichzeitiger 
intensiver Behandlung durch die Humanwissenschaften6 ist für den gesamten 
Bereich des devianten Verhaltens im Sexualbereich charakteristisch.7

Diese geringe Beachtung der Sexualdelikte in der Strafrechtswissenschaft 
verwundert angesichts ihrer Bedeutung für die Strafjustiz. Laut Polizeilicher 
Kriminalstatistik (PKS) betreffen knapp ein Prozent aller polizeilich bekannt 
gewordenen Straftatverdachtsfälle Sexualdelikte.8 Das entspricht circa 
45.000 registrierten Fällen pro Jahr.9 Nicht nur quantitativ, sondern auch im 
Hinblick auf die ausgesprochenen Sanktionen ist dieser Deliktsbereich be-
deutsam, findet sich doch, vor allem bedingt durch die erheblichen Straf-
drohungen, ein hoher Anteil unbedingter Freiheitsstrafen bei den Verurtei-
lungen wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung.10

Zudem kontrastiert die Beschäftigung mit den Sexualstraftaten in der 
Wissenschaft mit dem Interesse der Öffentlichkeit und der Politik an diesem 
Deliktsbereich. Sexualdelikte geraten immer wieder in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit, vor allem wenn – tatsächlich oder mutmaßlich – kindliche 
Opfer betroffen sind, die Taten besonders brutal ausgeführt wurden oder 
eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Taten in einem bestimmten Umfeld 
aufgedeckt wurde. Der zumeist sehr emotional geführte öffentliche Diskurs 
mündet regelmäßig in der Forderung nach einer erheblichen Anhebung der 
Sanktionsandrohungen.11 Wiederholt hat der Gesetzgeber in den letzten 
Jahren diese Forderung aufgegriffen und die Strafvorschriften im 13. Ab-
schnitt des Strafgesetzbuchs verschärft.12

6 Nicht	gefolgt	werden	kann	NK / Frommel, § 176 Rn. 5, die eine „Zurückhaltung 
in gängigen kriminologischen Lehrbüchern“ im Hinblick auf den Kindesmissbrauch 
ausmacht. Diese Behauptung wird bereits durch die angeführten Belege nicht gestützt. 
Im Gegenteil enthalten alle großen Lehrwerke zur Kriminologie längere einschlägige 
Ausführungen; vgl. etwa Brettel, in Göppinger, Kriminologie, § 29 Rn. 55 ff.; Eisen-
berg, Kriminologie, § 45 Rn. 57 f.; Kaiser, Kriminologie, § 65 Rn. 33 ff.; Schneider, 
Kriminologie, S. 685 ff.; s. auch Bock, Kriminologie, Rn. 1041 ff.

7 Zutreffend Frühsorger, Straftatbestand, S. 1; Hörnle, in FS Eisenberg, S. 321 
(325); vgl. auch bereits Hanack, Revision, Rn. 15.

8 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik 2012, S. 18.
9 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik 2012, S. 132 ff.
10 Vgl.	NK / Frommel, § 176 Rn. 4.
11 Dieses Phänomen wird bereits im Gutachten von Hanack (Revision, Rn. 12) 

anhand einer „Kampagne“ gegen „Kinderschänder“ im Jahre 1967 beschrieben; s. 
zur	 aktuellen	 Situation:	 Matt / Renzikowski / Eschelbach, § 176 Rn. 1. Zur reißeri-
schen und selektiven Berichterstattung: Brüggemann, Entwicklung und Wandel, 
S. 26, 106 f., 344 f.; Pape, Legalverhalten, S. 19 f.

12 Vgl. zu den Reformen der vergangenen Jahrzehnte etwa H.-J. Albrecht, RdJB 
2011, 148 ff.; Dünkel,	 in	Schläfke / Häßler / Fegert,	Sexualstraftaten,	S.	1	ff.	Empirisch	
fundierte Kritik zu den Tendenzen in der Gesetzgebung findet sich etwa bei H.-J. 
Albrecht, ZStW 111 (1999), 863 ff.; Dessecker, NStZ 1998, 1 (3 f.).
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Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Delinquenzbereich erstaunt 
nicht, treffen dort doch sexuelle mit sozial abweichenden bis hin zu gewalt-
tätigen Verhaltensweisen zusammen. Sowohl Kriminalität als auch Sexuali-
tät sind stark emotional besetzte Phänomene, deren kumulatives Auftreten 
dementsprechend zu heftigen sozialen Reaktionen führt. Erklärungen, die 
Teilen der Öffentlichkeit attestieren, sie seien „eher von einem lustvollen 
Interesse am Umgang mit einem Tabu getrieben als vom Streben nach einer 
fundierten juristischen Auseinandersetzung“,13 erfassen das Phänomen nur 
unzureichend. Gleichwohl ist es richtig, dass allein das Mitgefühl für das 
oftmals bewegende Schicksal sehr junger Opfer die verbreiteten (Verbal-)
Aggressionen gegenüber den (mutmaßlichen) Tätern nicht hinreichend zu 
erklären vermag. In der Tat dürften hier häufig „dunkle Affekte“14 Raum 
greifen, die in anderen Lebensbereichen nicht akzeptiert und folglich regel-
mäßig unterdrückt werden. Sexualstraftäter sind hingegen eine sozial weit-
gehend akzeptierte Projektionsfläche für starke negative Affekte.15 Selbst in 
der Gefängnissubkultur findet sich dieses Muster insofern wieder, als Sexu-
alstraftäter in der informellen Hierarchie der Insassen den untersten Rang 
zugewiesen bekommen.16

Das geringe Interesse der Strafrechtswissenschaft an den Sexualstraftaten 
dürfte zunächst darin seinen Grund finden, dass die Straftatbestände der 
§§ 174 ff. StGB nach den jeweiligen Prüfungsordnungen regelmäßig nicht 
Prüfungsstoff in den juristischen Abschlussprüfungen sind.17 Daher werden 
sie auch in der akademischen Lehre nur vereinzelt behandelt und geraten 
infolgedessen für gewöhnlich auch nicht ins Blickfeld der Wissenschaftler. 
Zudem dürfte die Befürchtung verbreitet sein, durch wissenschaftliche Pub-
likationen in diesem Bereich zum Ziel von Anfeindungen aus der Öffent-
lichkeit zu werden. Als normative Wissenschaft verlangt die Rechtswissen-
schaft häufig die Stellungnahme zu Wertungsfragen, deren Beantwortung 
leicht als Parteinahme für eine Seite im gesellschaftlichen Diskurs aufgefasst 
werden kann mit der Folge der Vereinnahmung beziehungsweise Anfein-
dung durch gesellschaftliche Interessengruppen, mag diese auch weder in-
tendiert noch gewünscht sein.

Interessanterweise halten sich umgekehrt diejenigen Strafjuristen, die sich 
wissenschaftlich mit dem Sexualstrafrecht befassen, häufig nicht mit krimi-
nalpolitischen Stellungnahmen zurück. Vielmehr finden sich überproportional 

13 Frühsorger, Straftatbestand, S. 1.
14 Hanack, Revision, Rn. 12.
15 s. eingehend Hauptmann, Gewaltlose Unzucht, S. 43 ff.
16 Kaiser / Schöch, Strafvollzug, § 13 Rn. 15; Laubenthal, Strafvollzug, Rn. 213; 

Schott, Kriminalistik 2001, 629 (632); Walter, Strafvollzug, Rn. 262.
17 s. oben Fn. 5.


